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— die Kreditwirtschaft einschließlich des 
Zinses im volkswirtschaftlichen Maßstab,

— den Geldumlauf,

— die Sach- und Personenversicherung

weiter und legt sie in Übereinstimmung mit 
der Staatlichen Plankommission und anderen 
zentralen Staatsorganen dem Ministerrat zur 
Entscheidung vor. Dabei muß das Ziel darin 
bestehen,

— die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
durch die schnelle Einführung der neuesten 
Ergebnisse der Wissenschaft und Technik 
und die umfassende Rationalisierung der 
Produktion,

— die Produktion qualitativ hochwertiger und 
» weltmarktfähiger Erzeugnisse und die kon

sequente Einstellung der Produktion auf 
den Bedarf,

— die ständige Senkung der Selbstkosten und 
die Erhöhung der Rentabilität

mit ökonomischen Mitteln zu fördern.

Es muß dabei beachten, daß die Leiter der 
zentralen Staats- und Wirtschaftsorgane die 
speziellen Bestimmungen für die Durch
führung der Finanzwirtschaft in ihrem Ver
antwortungsbereich unter Berücksichtigung 
der besonderen Bedingungen der einzelnen 
Zweige zu erarbeiten haben.

Das Ministerium der Finanzen untersucht, 
wie im Zusammenhang mit der Wirkung der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in den 
WB und Betrieben die Finanzkategorien und 
Finanzierungsmethoden in ihrer ökonomi
schen Wirksamkeit zweckmäßig und einfach 
weiterentwickelt werden können. 3

3. Das Ministerium der Finanzen arbeitet neue 
Grundsätze für die Arbeit mit den Stellen
plänen in den staatlichen Organen, Einrich
tungen und Betrieben aus und verändert seine 
Arbeit wie folgt:
— Das Ministerium der Finanzen unterstützt 

die zentralen Staatsorgane bei ihren eige
nen Untersuchungen zur Verminderung 
des Verwaltungsaufwandes und macht 
Vorschläge zur Vereinfachung der Struk
tur, für die Beseitigung von Doppelarbeit 
und die Reduzierung der Ausgaben für den 
Unterhalt des Leilungs- und Verwaltungs
apparates.

— Die Verantwortung der Leiter der Staats
und Wirtschaftsorgane bei der Bestätigung 
der Stellenpläne und der eigenverantwort
lichen Regelung der Stellenplanfragen in 
ihrem Bereich ist zu erhöhen.

— Das Ministerium der Finanzen konzentriert 
sich auf die Grundsatzfragen und kontrol
liert, daß die Leiter der zentralen Staats
und Wirtschaftsorgane die gesetzlichen Be
stimmungen über das Stellenplanwesen 
einhalten. Die Kontrolle der Einhaltung 
der bestätigten Stellenpläne erfolgt durch 
die übergeordneten Organe.

4. Das Ministerium der Finanzen hat auf der 
Grundlage des Programms des umfassenden 
Aufbaus des Sozialismus dem Ministerrat 
Vorschläge für die Weiterentwicklung der 
Finanzpolitik (Steuern, Kredit) gegenüber den 
sozialistischen Genossenschaften, den Betrie
ben mit staatlicher Beteiligung und privaten 
Betrieben, den Handwerkern und anderen 
selbständig tätigen Bürgern zu unterbreiten. 
Den für die Preisbildung zuständigen Organen 
übergibt es seine Vorschläge über zu treffende 
preispolitische Maßnahmen. Dabei hat es zu 
berücksichtigen, daß

— die Ausnutzung der vorhandenen Kapazi
täten und die Mobilisierung von Reserven 
zur Steigerung der Produktion und der 
Dienstleistungen für die Bevölkerung,

— die weitere sozialistische Entwicklung und

— in den sozialistischen Genossenschaften, 
den Betrieben mit staatlicher Beteiligung

' und den Kommissionshandelsbetrieben die 
Anwendung von Prinzipien der sozialisti
schen Wirtschaftsführung

gefördert weiden.

Das Ministerium der Finanzen hat. zu organi
sieren, daß die Abteilungen Finanzen der ört
lichen Räte

— die Einhaltung der Sleuergesetze kontrol
lieren und die steuerliche Betriebsprüfung 
durchführen,

— die Wirtschaftsprüfung in den Betrieben* 
mit staatlicher Beteiligung und die Re
vision der Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks durch die Büros für Wirt
schaftsprüfung und Steuerberatung (VEB) 
gewährleisten.

Den für die Planung und Leitung der Volks
wirtschaft verantwortlichen Organen sind aus 
den Feststellungen der Kontrolle Hinweise 
über die ökonomische Entwicklung der Be
reiche der nicht volkseigenen Wirtschaft zu 
geben.

5. Zur Durchsetzung der Leitung der Volkswirt
schaft nach dem Produktionsprinzip im Be
reich der gesellschaftlichen Konsumtion muß 
das Ministerium der Finanzen in Zusammen
arbeit mit den anderen zentralen Staats
organen Vorschläge ausarbeiten, die unter 
Wahrung der Rechte der örtlichen Räte der 
erhöhten Verantwortung der Fachminister auf 
dem Gebiet der Finanzwirtschaft Rechnung 
tragen.

Dabei müssen folgende Grundsätze gelten:

— Die Minister für Volksbildung, Kultur und 
Gesundheitswesen sowie die Leiter der 
anderen zentralen Staatsorgane sind für die 
Ausarbeitung des Vorschlages zum Staats
haushaltsplan für ihren Aufgabenbereich 
im Rahmen der Orientierungsziffem voll 
verantwortlich. Sie haben die erforderliche


